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Übersicht über Ordnungsstrafverfahren gegen ehemalige Zeugen Jehovas 1983

Seit 1950 waren die Zeugen Jehovas in der DDR verboten und mussten im Untergrund agieren. Statt langer Haftstrafen wurden in den späteren Jahren
meist Ordnungsstrafen verhängt. Eine Übersicht aus dem Jahr 1983 vermittelt einen Eindruck vom Ausmaß.

Seit 1945/46 wurden die Zeugen Jehovas im Osten Deutschlands verfolgt, doch erst im August 1950 förmlich verboten. Seitdem war die
Religionsgemeinschaft starken Repressionen ausgesetzt und dazu gezwungen, die Treffen ihrer Mitglieder heimlich zu organisieren und Zeitschriften in
die DDR einzuschmuggeln.

Insgesamt wurden zwischen 1945 und 1987 mehr als 6.000 Zeugen Jehovas verurteilt. In Schauprozessen wurden zunächst lange Freiheitsstrafen
verhängt, die Strafmaße über die Jahre insgesamt aber gemildert. Diejenigen Mitglieder, welche nicht verhaftet wurden, hatten vor allem mit dem
Verlust ihrer Arbeitsstellen zu rechnen.

Durch Verhöre von Festgenommenen und das Einschleusen Inoffizieller Mitarbeiter (IM) in die Religionsgemeinschaft erfuhr die Stasi von deren
Plänen. So konnte die Geheimpolizei die Zeugen Jehovas „bearbeiten“, „zersetzen“ und mit Falschinformationen in die Irre führen. Besonders ab Mitte
der 60er Jahre wählt die Stasi zunehmend solche geheimpolizeilichen Methoden zur Bekämpfung der Religionsgemeinschaft.

In der zweiten Hälfte der achtziger Jahre wurden die Zeugen Jehovas teilweise geduldet. Dementsprechend wurden meist „nur“ Ordnungsstrafen
verhängt. Das vorliegende Papier gibt eine Übersicht über diese Verfahren im Jahr 1983, differenziert nach Bezirken. Erstellt hat es die Hauptabteilung
Schutzpolizei im Ministerium des Innern. Über die Hauptabteilung XX (u.a. zuständig für die Kirchen im Land) gelangte eine Kopie dieses Berichtes an
die Hauptabteilung IX, das Untersuchungsorgan des MfS.

Unter Punkt 3 wird bemerkenswerterweise darauf Bezug genommen, dass es den Zeugen Jehovas im Berichtszeitraum nicht mehr gelungen sei,
wirkungsvoll Rechtsmittel gegen die Ordnungsstrafverfahren einzulegen und sich dabei auf die in der DDR garantierte Religionsfreiheit zu berufen.
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http://127.0.0.1/themen/organisation/Zeugen%20Jehovas
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